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Bioethik un Menschenwürde
Ethische Aspekte der Bioethikkonvention des Europarats

Wann ımmer 6S die moderne Medizın yeht, prallen Hoffnungen un Ängste
aufeinander‘!. Dıiagnosen un: Therapıen, die och VOT wenıgen Jahren undenkbar
WAarTrcll, sınd heute ST Routine geworden. Die Medien sınd voll VO Meldungen
ber CC Fortschritte der Medizintechnik. Und fette Schlagzeilen versprechen,
da{ß der Sieg ber lebensbedrohliche Krankheıiten w1e€e Krebs oder 1ıds LLUT och
eıne rage der eıt sel. Mıt Hılte Technologien oreift die Medizın 1n dıie
grundlegenden Prozesse des Lebens un! des Sterbens e1n. Die Iräume un: die
Alpträume des modernen Lebens stehen sıch 1n aum einem Bereich schroff
gegenüber W1€ gerade 1ın der Medizıin. Denn 1er geht Menschen, ıhre
Wünsche un Hoffnungen, ıhre Vorstellungen VO einem sinnvollen Leben
ohne Krankheıt und Leid Der ohnmächtige Patıent 1n den Händen eıner schein-
bar allmächtigen Medizın erscheıint 1ın UMNSCEGI eıt ımmer mehr Menschen als
oroße Bedrohung.

Daher wiırd auch die Meınung VELELGLCH: sel höchste Zeıt, NEUE Zielsetzungen
ım Gesundheitswesen verankern. Die Medizın soll menschlıicher, sanfter un:
nebenwiırkungsärmer werden. Angemahnt wırd eıne stärkere Berücksichtigung
der psychischen un soz1alen Belange des Menschen. Dıies ann aber wıederum
nıcht bedeuten, da{fß 111all aut Fortschritte 1n der Medizın verzichten darf Die Me-
dızın 1St ZUr Hılte verpflichtet. Deshalb mu{fß S1e ıhre wıissenschaftlichen rund-
lagen un: ıhre technischen Möglichkeiten weiterentwickeln. Wer 1aber o1bt die
Richtung an”? Wırd das Leben des Menschen damıt planbar un verfügbar? Ia
INCI mehr kritische Stimmen melden sıch ımmer lauter Wort un tordern, da{ß
die Medizın heute dringlicher enn Je auf die Achtung des Menschen verpflichtet
werden MU:

Vor diesem 1L1UI skizzenhaft angedeuteten Hintergrund sınd auch die Bemühun-
SCH eiıne Bioethikkonvention sehen &. Ich werde zunächst den Begriff Bıo-
ethik erläutern, weıl CT für manche keine vangıge Vokabel, für andere eher negatıv
konnotiert 1St, danach werde ıch das Gesamtvorhaben aufzeigen un annn
schließlich den sensiblen und strıttıgen Punkten Stellung beziehen. Diese Vor-
gehensweıse empfiehlt sıch, weıl eine solche Stellungnahme nıcht ohne den Blick
auft den Entstehungskontext un den Charakter der Bioethikkonvention möglıch
1ST
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Bioethik als Bestandteil der praktischen Ethik

Wer heute VO Bioethik spricht, läuft Gefahr, 1ın eıne Ecke m1t dem außerst -
strıttenen australischen Bioethiker DPeter Sınger gestellt werden?. Dem möchte
ıch VO vornhereın vorbeugen. Der Begriff Bioethik wiırd jer als neutraler Be-
orıff gyebraucht“, das heıißst, CS 1St damıt keinerle1 Behauptung un: Beurteilung
un schon Sal nıcht eıne ıdeologische der polemische Absıcht verbunden. So DE
brauchen beispielsweise auch neueste römische Dokumente den Begriff Bioethik
ohne Argwohn SYNONYIN MIt dem Begriff Lebensethik>. Bioethik 1St eın Teıilbe-
reich der Ethiık, näherhin eıne Subdiszıplin der angewandten Ethik®. Dıie rage-
stellungen angewandter Ethik sınd vielfältig un: betreffen beinahe alle Lebens-
bereiche, heute bevorzugt solche, 1n denen öffentliche Instıtutionen un: politi-
sche Handlungsoptionen eıne Raolle spielen. Bioethik 1ST keine Sonderethik mıt
eigenen Prinzıpien oder Regeln un auch keıine estimmte Rıchtung der Ethik,
WwW1e€e eLtwa eıne utıilitarıstische oder Sal biologistische Ethik Bioethik 1St auch keine
Spezialethik für Biologen und Medizıiner, sondern „der Versuch, generelle INOTAa-

lısche Prinzıpien 1n einem besonderen Bereich anzuwenden un:! ZANT Geltung
bringen. Ihr LThema 1ST die begründete Stellungnahme und die moralısche Be-
wertung VO Eıngriffen aller Art 1n menschlıches, tierisches WwW1€ pflanzliches
Leben.“

Zur Bioethik zählen daher neben der bıomedizinıschen Ethik auch dıe Tier-
ethık, Teıle der Umwelt- oder Okologischen Ethik und ebenso die aut diese Bere1-
che bezogene Forschung. Von der medizınıschen Ethik unterscheıidet sıch die
Bioethik durch eıne weıter gefafste un 7A8 eıl auch anders formulierte rage-
stellung. Be1 der mediızınıschen Ethik steht überwiegend das arztliche Ethos, un
j1er ınsbesondere das Arzt-Patienten-Verhältnis 1m Mittelpunkt, die Bioethik hat
generell die AaUs dem Fortschritt der biologischen Wıissenschaft und der Medizın
erwachsenden Probleme ıhrem Gegenstand.

Seiner Herkunft ach STammtTL der Begriftf Bioethik AUS dem anglo-amerıikanı-
schen Sprachraum, eiınerselts antänglıch ach negatıven Erfahrungen ıdeo-
logisch miıßbrauchter medizinıscher Wissenschaft 1n der NS-Zeıt, andererseıts
aber eıner unauthaltsam innovatorıschen Entwicklung der bıomedizını-
schen Forschung se1lt Begınn der tünfzıger Jahre entstanden 1St

Da{ß für nıcht wenı1ge Menschen der Begriff Bioethik eıne Herausforderung
darstellt und für manche einem Reı:zwort veworden 1St, hat ohl tolgende
Gründe Zu den ethischen Theorien, die 1n der Bioethik angewandt werden,
zahlt anderem der Utilitarısmus, der hıerzulande nıcht gerade den e{ta-
blierten und vertt1auten ethischen Modellen gehört. In der angelsächsischen
Bioethik führte ethisches Nachdenken Konsequenzen, die ULNSCICI ethischen
TIradıtion un: moralischen Intuıtion radıkal wıdersprechen. Ta denken 1St eLwa

die ethische Rechtfertigung des Infantızıds (Kındestötung), die FErlaubtheit der
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aktıven Sterbehilte oder die radıkale Kritik unserem Umgang mM1t Tieren.
Die Unbefangenheıt, mi1t der 1ın der angelsächsischen Bioethik etwa ber al

thanasıe un den Wert des Lebens diskutiert wırd, stOßt 1ın Deutschland m1t g..
HS  3 Grund auf Vorbehalte.

Dıie VO angelsächsischen Bioethikern tormulierten, VO UuNseTCIN Standpunkt
her yesehen schlechten ethischen Urteile hätten sıch aber auch VO anderen Ethi-
ken her erzielen lassen, Anl Beispiel VO einer medizinıischen Ethik, einer ökolo-
yischen Ethik, oder auch VO der Rechtsphilosophie. Das ethische Urteil hängt
also nıcht VO dem Begrift ab,; mıiıt dem eıne Ethik niherhin charakterisiert wiırd,
sondern VA@) den ıhr zugrunde liegenden Werten, Prinzıpien un! Menschenbil-
ern

Der Begritt Bioethik 1St nıcht NUur 1n den angelsächsischen Ländern, sondern 1N-
„wischen auch ınternatıional eingeführt. Man wiırd künftig ohl nıcht darauf VEI-

zıchten können, auch WE für manche Menschen negatıv eingefärbt isSt. Ich
plädiere daher für die neutrale Verwendung des Begriffs Bıoethik, W1e€e 6S auch die
vatıkanıschen Dokumente Lun, und verstehe darunter die rationale Überprüfung
moralısch relevanten oder moralısch bewertenden Verhaltens gegenüber (be-
drohtem) Leben

Internationalisierung der Entscheidungsfindung
Gerade für WWHSGETE eıt 1St testzustellen, da{fß einerseılts WwW1e€e Begınn dargelegt
die beispiellos erweıterten technischen Möglichkeiten des Zugriffs auf die Natur
eıne immer bedrohlicher werdende biotechnische Krıse herbeiführen, da{fß jedoch
andererseıts Bedrohungen nıcht mehr durch stabile TIradıtionen aufgefangen, SO11-

ern zusätzlich VO eıner Erosion der tradıtionellen Moral begleitet werden.
Wenn 1U der Europarat angesichts dieser Kriıse „den Schutz der Menschen-
würde SOWI1e der Grundrechte un -treiheıiten des Menschen“ iın den Bereichen
Biologie un Medizın durch 1ne „Bioethikkonvention“ gewährleisten zl
das erklärte Ziel 1St 1eS$s grundsätzlıch begrüßen. Der Europarat steht damıt
1n der Iradıtion seıner run:! 150 Konventionen, durch die gemeınsame Normen
auf den Gebieten der Menschen- un: Bürgerrechte, des Straf- un:! Zivilrechts,
der Bildung un Kultur, des Naturschutzes un des Soz1ialrechts geschaffen WUT-

den Am wichtigsten sınd darunter die Menschenrechtskonvention VO 1950 un:
die Europäische Soz1ialcharta VO 1961

Angesichts der grenzüberschreitenden wıissenschaftlichen Zusammenarbeıt
un eines europäischen Wıirtschaftsraums besteht auf europäischer Ebene eın
dringendes Bedürfnis ach einheıtlichen Schutzstandards, die 11U 1im Hınblick
aut bıomedizinısche Fragestellungen 1n eıner Bioethikkonvention testgelegt WCI-

den sollen. Ziel der Konvention 1St somıt die Schaffung e1nes rechtlichen Rah-
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INCNS, der die Aufweichung der ethischen Ma{istäbe verhindern soll, WwW1e€e S1e
zwangsläutig ann eintritt, WE 1n der Forschung un: Markt derjenige Mıiıt-
oyliedsstaat miıt Standortvorteilen belohnt wırd, der die ethisch-rechtlichen Gren-
ZeH besonders nıedrig ATISGLEZT

Mıt der Bioethikkonvention hätte Europa eın Gegenstück dem amerıkanı-
schen Belmont Report, der der Natıonal Research Act der USA von 1974 beigege-
ben 1St un 1ın den die Prinzıpien des Nürnberger Kodex autgenommen Sınd. Dıie-
SCI Kodex wurde VO Nürnberger Gerichtshof ZUAT: Verurteilung der für die Men-
schenversuche 1m Nationalsozialismus Verantwortlichen 194 7 autfgestellt.

Menschenwürde als Ma{fistab

Als Orıentierungsmarke für einen ethisch-rechtlichen Rahmenkonsens hat der
Europarat die enschenwürde SOWI1e dıe daraus resultierenden Grundrechte un:!
-treiheıten gewählt®. Nıchts Jag näher, als diesen A4aUS der geistigen Tradıtion uro-
Das entstandenen Gedanken aufzugreifen. Menschenwürde 1St für alle Menschen
als die Grundlage erkennbar, auf der UNsSseTC Gesellschaft als eıne humane un: plu-
ralistische exIıstlert. enschenwürde bringt auch 1n besonderer \We1ise das ethische
Grundanlıegen der modernen Welt 7A0 Ausdruck. S1e scheint der allgemeınste
Nenner se1N, auf den gegenwärtıg alle Forderungen ach Humanıtät bezogen
werden. Menschenwürde 1St somıt der Titel, dem WIr das Humanum begrei-
ften un: wırksam schützen versuchen. Im Grundgesetz der Bundesrepublıik
Deutschland wurde die Unantastbarkeit der Würde des Menschen NAC)I: allem auch
deshalb aufgenommen, eiınem 1ın Ühnliche Rıchtung gehenden Mifßbrauch der
Medizın, W1€ CT 1ın der NS-Zeıt geschah, wehren.

Von theologisch-ethischer Seıte annn INa  = diesen Rückegriftff auf die Menschen-
würde LLUT unterstutzen. Die reın auf Vernunft yegründete Auslegung des unbe-
dıngten Anspruchs der menschlichen Wuürde durch die Moderne wırd ier ber-
schritten b7zw. vertieft. Der Kern eıner theologischen Begründung der Menschen-
würde liegt 1n der Behauptung, da{fß rund un Ziel des Menschen nıcht 1n
diesem selbst suchen sınd S1e gründet auch nıcht ın aufweisbaren Fähigkeiten
un Qualitäten des Menschen, sondern 1n dem Ja das (ZOtfT. Z Menschen gC-
sprochen hat un das auch 1ın allen menschlichen Unwägbarkeıten durchhält
Die dreitach Unmiuittelbarkeit des Menschen (SOtt 1mM Schöpfergott
als Ebenbild, 1mM menschgewordenen (5OFfT als Bruder, 1m vollendenden Gott als

Mensch 1St theologisch gesehen die letzte Legıitimatıon der Menschen-
würde Be1l eıner derart begründeten Menschenwürde 1St eıner Verfügbarkeıt des
Menschen ber andere Menschen jegliche Grundlage

Schon dieser Stelle 1St darauf aufmerksam machen, da{ß CS 1n dem Ver-
tragswerk nıcht LLUT eıne Deklamatıon der enschenwürde 1n der Priambel
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gehen darf, sondern ıhre Konkretisierung un:! Erprobung 1n den einzelnen
Anwendungsbereichen.

Geschichte un:! Inhalt der Konvention

Obwohl bioethische IThemen unterschiedlicher Art se1It 1976 V.C) der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europarats wiederholt inıtılert un beraten wurden, ist
die jetzt vorliegende Bioethikkonvention wohlgemerkt, C5 handelt sıch iımmer
och eıinen Entwurtf eıne Auftragsarbeit der europäischen Justizminıster.
Diese empfahlen 1990 dem Ministerkomitee des FEuroparats, den Lenkungsaus-
schufß für Bioethik eıne solche Rahmenkonvention gedacht als Erweıterung der
europäischen Menschenrechtskonvention 1ausarbeiten lassen. Der JELZT VOI=

liegende lext hat viele Vorläuftfer. Als 1m Maı 1994 eın bıs dahın geheimgehaltener
Entwurtf die Offentlichkeit gelangte, hat dieser VOIL allem 1n Deutschland hef-
tige Kritik erfahren. Nıcht übersehen werden dart 1n diesem Zusammenhang, da{fß
die ethischen Probleme der Biomedizın 1n Deutschland VOT allem aufgrund der
Verbrechen der Medizın 1mM sSogenannten Dritten Reich kritischer als 1ın vielen
deren Ländern yesehen werden.

Die 7zwischenzeıtlich geführte Diskussion ber die Konvention, die Erorterung
des Themas 1mM Bundestag un! 1m Bundesrat un dıe zahlreichen kritischen An
merkungen der wıissenschaftlichen Fachvertreter un: der Kırchen nıcht
umsonst?. Der Lenkungsausschufß für die Bioethik des EKuroparats, der die Köl-
vention erarbeıtet, hat auf se1iner 11 Sıtzung VO bıs Jun1 dieses Jahres eıinen
oründlıch revidierten un! verbesserten lext beraten. Die jetzıge Textfassung hat
nıcht 1L1UT eınen strıngenten Gesamtautbau erfahren; durch Verbesserung
problematischer Bestimmungen un durch Hereinnahme VO Themen, die
nächst 1ın Protokollen behandelt werden sollten, 1n den Haupttext 1St Ianl der VOI=-

gebrachten Kritik weıthın gerecht geworden.
Die Konvention umfta{ßt 1ın ihrer englischen Fassung W3 Schreibmaschinenseıten, 1St 1n 14 Kapıtel

eingeteılt un enthält 35 Einzelartıikel. Um eiınen Gesamtüberblick bekommen, sollen die 1n der
Konvention behandelten Themen wenıgstens stichwortartıg aufgelıstet werden. Kapıtel enthält allge-
meıne Bestimmungen. Art erläutert 7Zweck un! Gegenstand der Konvention, Art betont die Vor-

rangigkeit des Menschen gegenüber Gesellschaft un: Wissenschaft, Art. betont den gleichen Zugang
7 0RG medizinıschen Versorgung, Art. erinnert dıe berutlichen Pflichten un! Standards der 1mM (Ge-
sundheıtswesen Tätıgen. Kabpitel 78 behandelt die Einwilligung. Art tormuliert AZU die allgemeınen
Bestimmungen, Art. regelt den Schutz VO einwilligungsunfähigen Personen, Art. den Schutz VO

Personen, dıe eiıner Geıistesstorung leıden, Art. bezieht sıch auf Eıngriffe ın Noftfällen, Art. VOGES

weIlst auf trüher geäußerte üunsche. Las Kabpitel DE 1St der Privatsphäre un! dem Recht auf Informa-
t10Nn gewıdmet un enthält den gleichnamıgen Art. 10 Kapitel hat das menschliche Genom 7A00

Thema Art. I spricht eın Diskriminierungsverbot 1mM Hınblick auf das genetische FErbe auUs, Art. 12
behandelt prädıktive genetische Tests, Art. 13 bezieht sıch auf Eingriftfe 1ın das menschliche Genom,
und Art. 14 verbietet dıe Geschlechtswahl. Kabpıtel V erortert dıe wissenschaftliche Forschung. Art. 15
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enthält azu dıe allgemeınen Bestimmungen, Art 16 1sSt dem Schutz der Personen gew1dmet, AN denen
geforscht wird, Art E regelt den Schutz VO jenen Personen, die unfähig sınd, 1ın Forschungen eINZU-
willigen, Art 18 hat dıe Embryonenforschung „1N vitro“ Zu Thema.

Kapitel behandelt die Organentnahme VO Lebendspendern tür Transplantationszwecke. Art. 19
tormuliert azu allgemeıne Bestimmungen un! Art. 20 den Schutz für Jjene Personen, die hıerzu e1IN-
willigungsunfähig sınd. Kapıtel VITI verbietet 1ın Art. 21 die tinanzıelle Gewinnerzielung un:! regelt 1n
Art. die Verwendung e1ınes entnO:  enen Körperteıls. Im Kapıtel SE werden 1ın den Artıkeln 73
hıs 25 Verstöfe die Konventionsbestimmungen angeführt. Kapıtel erläutert das Verhältnis
zwıschen dieser Konvention un! anderen Bestimmungen. Art. 26 regelt, da: Festlegungen der Kon-
vention 11UT eingeschränkt werden dürfen, WECI111 1eSs gesetzlich vorgesehen ist, ZU Schutz der ötfent-
lıchen Sıcherheit, ZUT!T Verhinderung VO' Verbrechen un:! ZuUuUr Gewährleistung der öffentlichen (3e-
sundheıt SOWI1e der Rechte un! Freiheiten anderer. Wiıchtig un:! begrüßen 1st der NC  en hinzugekom-
ILECI1C Absatz 23 wonach wichtige Bestimmungen der Konvention aut keinen Fall eingeschränkt
werden dürten: das Diskriminierungsverbot (Art 11); das Verbot, 1ın das menschliche Genom eiNZU-
greifen, WECI1N 1es nıcht präventıven, therapeutischen der diagnostischen 7wecken dient (Art. 13);
das Verbot der Geschlechtswahl (Art. 1 )’ der Schutz VO Probanden (Art 16); der Schutz VO Nıcht-
einwillıgungsfähigen (Art 1795 die allgemeinen und spezıellen Regelungen bei der Organentnahme
V3 Lebendspendern (Art 19 un: 20) un:! schließlich das Verbot VO Gewinnerzielung 1mM Hinblick
aut EeNTITNOMMENE Körperteıle (Art 21) Art DL Sagl aUuUs, da{fß den Mitgliedstaaten freisteht, weıterge-
hende Schutzmafßnahmen 1 Hınblick auf den Gebrauch VO Biologie und Mediziın erlassen, als
1es die Konvention LUL. Im Kapitel Wll'd 1n Art. 78 AL NSCIHMECSSCHCH ötfentlichen Debatte der 1n
der Konvention behandelten Thematık aufgefordert. Im Kapitel wırd 1n den Artikeln 79 un! 610 die
Auslegung un Überwachung der Konvention dargelegt. Kapitel ET regelt 1ın Art. 31 die Erstellung
VO Protokaollen. So soll als ersties eın Protokall über den Schutz VO Embryonen un:! Feten erstellt
werden. Dazu findet VO bıs 18 Dezember 1996 ın Straßburg eın 5Symposium Kapiıtel XB
erortert 1mM Art eventuelle Änderungen der Konvention. Und schliefßlich werdeg 1im Kapıtel DA
ın den Artikeln 6 bıs 35 Schlufßklauseln aufgestellt.

Strittige Punkte

FEın ach WwW1e€e VOL sens1ibler un kritischer Punkt bleibt Verbesserungen
die Forschung Nichteinwilligungsfähigen (persons NOLT able consent) ohne
direkten therapeutischen Nutzen. Wıe schon 1ın rüheren Entwürfen, ertährt auch
1n dem Entwurtf das bıslang zumındest 1n Deutschland geltende Verbot
solcher Forschung eiıne Aufweichung, allerdings MmMI1t vielen Auflagen un bs1-
cherungen (Art 16 un: 17) Die Forschung mMu darauf abzıelen, eıne bedeutende
Verbesserung des Krankheitsverständnisses be1 der betreffenden Einzelperson
herbeizuführen SOWIE NECUC Erkenntnisse erlangen, die dem Betroffenen oder
anderen Betroftenen der gleichen Altersgruppe mıt derselben Krankheit Nukzen

können; dıe wıssenschaftliche Plausı:bilität un: ethische Akzeptabilıtät des For-
schungsvorhabens mussen durch eıne Ethikkommuissıion geprüft sEe1IN; das For-
schungsvorhaben annn nıcht Einwilligungsfähigen durchgeführt werden; das
Forschungsvorhaben darf für den Betroffenen LLUTL ein sehr veringes Rısıko un
LLUT eıne mınımale Belastung bedeuten z einmalıge Blutentnahme); der ZESCLZ-
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liche Vertreter mMuUu zugestimmt haben: die Zustimmung annn jederzeıt wıderru-
fen werden; CS dart CIn Wıderspruch VO seıten des Betroffenen erkennbar se1n.

Die VO der Medizın angeführten Beispiele für die Dringlichkeit solcher For-
schung, ınsbesondere be] Demenzkrankheiten z.B Morbus Alzheimer be1
Schlaganfallpatienten un Kınderkrankheıiten, sınd evıdent, da{ß dıe Konven-
t10N HET Ausnahmen zugesteht. Hınzu kommt, da{fß ın eıner SaNZCH Reihe VO

Staaten, die nıcht 1mM Verdacht stehen, die Menschenrechte gering schätzen,
fremdnützıge Forschung Nichteinwilligungstähigen Vorausset-
ZUNSCIL erlaubt 1St (z:B5 Australıen, Österreich, Kanada, Spanıen, England,
Schweıiz, USA) uch ARN medizınethischer Sıcht, be1 Zugrundelegung der tradı-
tionellen Prinzıpien der Patıentenautonomıie, der Wohltätigkeıit, des Nıchtscha-
dens un: der ausgleichenden Gerechtigkeıt, Alßt sıch eın ausnahmsloses Verbot
solcher Forschung begründen.

Be1 der Embryonenforschung (FT 18), deren Erlaubtheit iınsbesondere VO den
Engländern angestrebt wiırd, hat I1a  - nunmehr eınen Kompromiß gefunden,
be] INa  w zu Teıil auf die el Alternatıven, die der vorletzte Entwurt VO NF
vember 1995 enthielt, zurückgegriffen hat Dıie Herstellung VO Embryonen für
Forschungszwecke wiırd verboten (Art 18,2) Wo das jeweılıge Landesrecht ExXpe-
rimente erlaubht miıt Embryonen, die be] der Retortenbefruchtung (1n vıtro“) eNTL-

stehen, mMUu: eın ‚adäquater Schutz“ des Embryos gewährleistet se1n.
Man ann drehen un: wenden W1€ INa  e 11l Die Tur ZUT Embryonenfor-

schung 1St mı1ıt dieser Bestimmung geöffnet, da die Konvention nıcht klar testlegt,
W 4S diesem „adäquaten Schutz“ des Embryos verstehen 1St Die iın
Deutschland verbotene Präimplantationsdiagnostik ware demnach ebentalls
WeNn nıcht explizıt erlaubt, doch ımplizit zumındest nıcht verboten !°. Be1l die-
SCI Methode wırd VO eiınem Embryo 1m Achtzellstadium eiıne Zelle abgetrennt
un genetisch untersucht: weIlst der Embryo eiınen Gendetekt auf, wırd 1n der
Regel verworten, 1m anderen Fall der Trau eingepflanzt. Wuürde 11194  , be] der Em-
bryonenforschung auf die gleichen Ausnahmebedingungen zurückgreı1-
fen, WwW1€ s$1e für Forschung Nichteinwilligungsfähigen gelten eigent-
ıch nıcht? würde sıch das 'Thema VO selbst erledigen. uch medizinischer Hr
kenntnısgewınn un: Nutzen rechttertigen nıcht eın Vertahren mıi1t menschlichem
Leben, das uUuNseTC Vorstellungen VO der unantastbaren Würde dieses Lebens 1n
Frage stellt. Ethisch erlaubt 1St hingegen therapeutische Forschung, die auf das
Wohl des onkreten Embryos abzielt.

Prädiktive genetische Tests siınd nunmehr dıtferenzıierter geregelt (ANFE. 12) als
1n den VOrausgcganNnsCHNCH Entwürten. Sıie dürten ahO8a A4aUS gesundheıtliıchen (CSFÜn=
den der für wiıissenschaftliche Forschungszwecke 1mM Zusammenhang mıiıt gC-
sundheitlichen Gründen un: Vorbehalt eıner ANSCHILECSSCHECH yenetischen
Beratung durchgeführt werden. Weggeftallen 1St der alte Absatz Z der die tremd-
nützıge Verwendung dieser Ergebnisse verboten hatte. Mißbräuchliche Zugriffe
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VO Arbeıtgebern un:! Versicherungen autf yenetische 'Tests sınd also VO Tlext der
Konvention her nıcht ausgeschlossen.

In Art 13 werden Eıingriffe In das menschliche (Gzen0om 1LL1UT präventıven, the-
rapeutischen der diagnostischen 7wecken erlaubt:; verboten sınd Eıngriffe, die
darauf abzıelen, die genetischen Charakteristika der Nachkommen veräiändern.
Es 1St davon auszugehen, dafß damıt der Eıngriff 1ın die Keimzellen bzw. Keiım-
bahn vemeınt ist: LL1Lall sollte 1€es aber 1n dem endgültigen 'lext deutlich machen.
In Deutschland sınd Eıngriffe 1n dıe Keimbahn durch das se1t dem Januar 1991

geltende Embryonenschutzgesetz (Paragraph verboten. Die somatiısche (GJen-
therapıe (Heilbehandlung (GGenen der Körperzellen, wobe!l dıe Veränderung
des Genoms nıcht autf die nächste Generatıon übertragen wırd) 1St dem Konven-
tionsentwurt ach erlaubt un: auch ethisch rechtfertigen.

In Art 19 geht allgemeıne Regeln be] der Organentnahme V“ON Lebend-
spendern für Transplantationszwecke. Dabej mussen weıtere, ber den Konven-
t10nstext hinausreichende Umstände mitbedacht werden: Dıie Entnahme VO e1-
HC paarıg vorhandenen Urgan W1e€ der Nıere oder VO Teıilen anderer Urgane 1St
für Gesundheit un! Leben des Spenders nıcht ungefährlıch. Große Zurückhal-
tung 1St gegenüber eıner Organtransplantatıon 7zwıischen nıchtverwandten Leben-
den geboten. Es mu ausgeschlossen werden, da{fß die Beziehung „wischen Spen-
der un: Empfänger durch Abhängigkeıt, Bezahlung oder Erpressung belastet
wiırd Ausnahmen W1€e Organspenden 7zwischen Ehegatten oder VO Eltern auf
(Adoptiv-)Kınder bedürten StrenNger, jedoch allgemeın annehmbarer Rıichtlinien.
Vor allem mu{l be1 der Spende VO Urganen Lebender der Organhandel G=
schlossen werden.

Art 70 verbijetet Recht die Organentnahme be1 nichteinwillıgungsfähigen
Personen. Anders 1St dıe Spende VO regenerierbarem Gewebe (Knochenmark,
Haut) beurteıilen, die AaUus medizınıschen Gründen vorwiegend 7zwischen nahen
Verwandten 1ın Betracht kommt. Der Konventionsentwurf erlaubt S1€e nN-

gCnHn Absiıcherungen LLUT Geschwistern. In eıne Knochenmarkspende können
die Sorgeberechtigten einwilligen, WECI1) dıe Geftfahr für dıe Gesundheit eınes Kın-
des verhältnismäßig gering un! auf der anderen Seıite die Kettung des kranken
Geschwisters wahrscheinlich 1St ber die Geringfügigkeıt der Belastung wırd
aAll streıten können, enn ımmerhın bedarf F hierbei eıner Vollnarkose.

Bedauerlicherweıise sınd .  Jene Artikel der Konventıion, die Sanktionen be1 Ver-
letzungen der Konventionsbestimmungen regeln (Kapitel sehr weıt gefaßt
un: unpräzıse tormuliert. SO sollen ach Art D lediglich dıe Vertragsstaaten
eınen vee1gneten rechtlichen Schutz gewährleisten. Der Zugang Betroffener ZU

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 1St 1Ur annn vorgesehen, WEenNn die
Vertragsstaaten eıne entsprechende Anerkennung des Gerichtshofs ach Art 29

abgeben.
Dadurch, da{fß die Konventıion 1ın Art 36 den Vertragsstaaten die Möglichkeıit
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eröffnet, 1m Hinblick auf die Anwendung jeder Bestimmung eiınen Vorbehalt gel-
tend machen, Wenn diese den natiıonalen (Gesetzen zuwiderläuft, erlangt die
ZEeSAMLE Konventıon doch wıeder eınen hohen rad Unverbindlichkeıt.

Kritische Biılanz

Welche Bılanz bietet sıch an? Was die 1n der Konventıion behandelten Themen —

belangt, hat in  - den Eindruck, da{ß die Auswahl eher willkürlich, 7zıumındest
aber unbegründet erfolgt. Man muf{fß zugeben, da{fß die Konventıion wichtige und
auch dringliche Themen behandelt. ber ebenso bedeutsame Probleme, WwW1€ eLtwa

die Reproduktionsmedizın, der Schwangerschaftsabbruch und die Sterbehilfe
bleiben ausgeklammert. Denkbar ware Cds; diese Fragen in Zusatzprotokollen
behandeln, die den gleichen völkerrechtlichen Status wI1Ie die Konvention selbst
haben Allerdings dürfte be1 den enannten Fragen dıe Konsensbildung och
schwieriger se1n.

der Würde des Menschen be1 den einzelnen Regelungen der Konventıion
hinreichend Rechnung wiırd, mussen weıltere Diskussionen zeıgen. Hıer-
be1 1St das Augenmerk 1n ErsStier Linıe auf Jjene Menschen richten, dıe
mangelnder Einsichtsfähigkeıit, Behinderung oder sonstiger Gebrechen uUunNnseIecI

besonderen Fürsorge bedürten. Die ethische Problematik der Embryonenfor-
schung 1St nıcht hinreichend yelöst. Wenn, WwW1e€e ıch 1€eSs dem Entwurf unterstelle,
der Eingriff 1n die Keimbahn ausgeschlossen se1ın soll, sollte I1a  = 1€eSs 1n eıner e1InN-
deutigen un unmißverständlichen Formulierung auch 1m Text Z Ausdruck
bringen.

Der Schutz nichteinwilligungsfähiger Personen 1St 1m Vergleich vorherıgen
Fassungen verbessert worden. Die fremdnützıge Forschung Nichteinwilli-
gungsfähigen bleibt eın kritischer Punkt Aus ethischer Sıcht scheıint S1e mIır als
Ausnahmeregelung den CN definıerten Bedingungen möglıch sein. Je-
doch steht sS1e nıcht 1n UÜbereinstimmung mıt der deutschen Gesetzeslage, wonach
Dritte für eınen nichteinwilligungstähigen Menschen LLUTI Heileingriffen un:!
nıcht für fremdnützıge Forschung ıhre Zustimmung geben dürten. Die Bestim-

INUNSCH ZUI Organentnahme be1 Lebendspendern siınd 1ın dem Konventionstext
präzısıeren.
Der Name „ Bioethikkonvention“ 1St mißverständlich. Ihrer GGattung ach 1St

die Konventıion eın ethisches Dokument, sondern eın Rechtsdokument, das al-
lerdings, w1e€e jegliches Recht, auf ethischen Grundüberzeugungen gründet. Ethi-
sche Normen werden VO Gewı1issen sanktıonıert, rechtliche Normen dagegen
verlangen eıne außere Sanktıon, Ww1e€e 1eSs die Konvention auch ordert. Als Men-
schenrechtsdokument hat dıe Konventıion die Aufgabe, den gebotenen recht-
lıchen Rahmen festzuhalten, nıcht aber alles ethisch Relevante un:! Wünschens-
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werte umschreiben !!. Die diesem rechtlichen Rahmen gehörenden Miın-
estnormen mMussen ethisch un rechtlich konsenstähig se1n, un schon VO daher
können S$1C nıcht ]] das enthalten, W asSs 1mM Rahmen der verschiedenen ethischen
und rechtlichen Tradıtionen, dıe Europa 1U eınmal auszeichnen, geboten C1I-
scheint un AaUS UMSCLGT: Sıcht wünschenswert ware. Was das Verhältnis VO Ethik
und Recht anbelangt, 1St 6S auffallend, dafß Cr 1m angelsächsischen Recht durch-
AaUS üblich ist; be] der Entscheidung neuartıger Rechtsfragen unmıiıttelbar auf ethi-
sche Prinzıpien zurückzugreifen, während dies be] uns 11UT vermuittelt ber die
ethischen Prinzıpien des Grundgesetzes und hre Ausformulierung durch das
Bundesverfassungsgericht möglıch 1sSt 12 Wegen der eindeutig rechtlichen Gattung
der Konvention hatte bereıits die „International Commissı1on of Jurısts“ als Titel
vorgeschlagen: „Conventıion ON Human Rıghts ON Biıomedicine“. Dieser Titel hat
sıch nunmehr mi1t deutscher Unterstützung 1M Lenkungsausschufß durchgesetzt.
Der I1 Tıtel der Konvention lautet Jetzt: „Menschenrechtskonvention ZU B1ı0-
medizin “

In der Konvention spiegeln sıch sowoh!] Glanz als auch Elend dessen wider,
worüber derzeit den Mitgliedstaaten Furopas 1ın bıomedizinıschen Fragen
eın (rechtlicher) Konsens erzielt werden kannn ! Deshalb 1st dıe Konvention
WI1e dıe meıisten völkerrechtlichen Dokumente eın „Patchwork“ (Ludger Hon-
neftelder), eın Gebilde also, das AUS gemischten, vielgestaltigen un unterschiedli-
chen Elementen bestehrt. Man sollte S1C sehen W1C andere Menschenrechtsdoku-
mMente auch: als Prozeßgröße, als Kristallisationskern eINES, WenNnn auch langsam
wachsenden Rechtsbewuftseins.

Um dem vorliegenden Entwurf, der 1n vielfacher Hınsıcht besser 1St als seıne
Vorläufer, zustımmen F können, hätte die Bundesrepublik N viele Zugeständ-
nN1ısse machen und dabei teilweıse ıhr eıgenes Rechtssystem verlassen mussen (Em
bryonenschutzgesetz, Betreuungsrecht). S1ıe hat daher Junı 1ın Strafßburg 1M
Lenkungsausschufß als eINZIYES Land SCHCH den Entwurt gestimmt; Belgien und
Zypern enthielten sıch der Stimme. Be!1 eıner befriedigenden Lösung der offenen
Fragen 111 dıe Bundesregierung hre Haltung allerdings revıdieren. Das Europä-
iısche Parlament hat 158 Jul: dieses Jahres eınen VO seiınem Ausschufß für
Recht und Bürgerrechte vorgelegten Bericht, der eıne Verschärfung 1ın wesentlı-
chen Punkten des Konventionsentwurfs verlangte, abgelehnt.

Der Konventionsentwurf, 1STt geplant, sol] 1m Herbst dieses Jahres VO der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats beraten werden. Danach soll das Mı1ı-
nısterkomıiıtee, das sıch AaUS den Aufßenmuinistern der 35 Miıtgliedstaaten
SETZLT, ber die Konvention beschließen. Dıie Konvention trıtt schon ann ın Kraft,
WE fünf Staaten, darunter 1er Miıtgliedstaaten des Europarats, ıhre Zustimmung
erklären (Art 353:5) Zuvor scheıint mIır aber eıne weıtere dıfferenzierte un! kritische
Betrachtung durch Fachleute un: ebenso eıne ehrliche Diskussion miıt der breiten
Offentlichkeit, insbesondere mıiıt den Betroffenen, dringend ertorderlich.
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